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In der 5. Verhandlungsrunde am 18. August ist es uns ge-
lungen einen Tarifabschluss zu erzielen, der für die Beschäf-
tigten des nordrhein-westfälischen Einzelhandels in diesem 
und im nächsten Jahr eine spürbare Erhöhung der Realein-
kommen vorsieht: Ab dem 01. August 2015 gibt es eine ta-
bellenwirksame Erhöhung der Löhne und Gehälter um 2,5 % 
und ab dem 01. Mai 2016 eine weitere Erhöhung um 2 %. Mit 
diesem Tarifabschluss sind wir im Kampf gegen die drohende 
Altersarmut einen Schritt weitergekommen; wir sind aber noch 
weit entfernt von der wirklichen Lösung des Problems. Um nach 
aktuellen Werten einen Rentenanspruch über dem Grundsiche-
rungsniveau zu erwerben, benötigt es ein Monatsentgelt von 
ca. 1.795 € (10,98 €/h) und unter Berücksichtigung zukünfti-
ger Entwicklungen mindestens ein Monatsentgelt von 1.950 € 
(11,94 €/h)*. Diese Untergrenze gilt für Alleinstehende Perso-
nen (keine Kinder/Lebenspartner), die 45 Beitragsjahre in Voll-
zeit beschäftigt sind. Aufgrund der überwiegenden Teilzeitar-
beit und prekären Beschäftigungsarten im Einzelhandel werden 
ca. 2/3 der Beschäftigten im Alter unter dem Grundsicherungs-
niveau liegen. Gerade Frauen sind aufgrund ihrer besonderen 
Lebensbiografie hiervon betroffen.
Deshalb war es nur folgerichtig, dass wir die von den Arbeit-
gebern geforderte Vereinbarung zu einem Zukunftsbeitrag, der 
zu Lasten einer dauerhaften tabellenwirksamen Erhöhung der 
Entgelte geführt hätte, abgelehnt haben.
Dieses ist uns auch nur dank des Engagements der vielen ak-
tiven Kolleginnen und Kollegen gelungen. Beim Thema Allge-
meinverbindlichkeit (AVE) stießen wir bei den Arbeitgebern 
allerdings auf taube Ohren. Eine Allgemeinverbindlichkeit der 
Tarifverträge im Einzelhandel würde den ruinösen Wettbewerb, 
der auf den Rücken der Beschäftigten ausgetragen wird, ent-

Tarifabschluss im Einzelhandel NRW
gegenwirken. Deshalb müssen wir in den nächsten Tarifrunden 
weiter kämpfen, um diesen Missstand zu beseitigen.

Tarifvertrag zur Weiterentwicklung der Tarifverträge 
im Einzelhandel NRW

Mit dem Tarifabschluss im Einzelhandel NRW vom 18.08.2015 
haben wir aber nicht nur höhere Gehälter und Löhne verein-
bart. Darüber hinaus beinhaltet dieser Abschluss (wie bereits 
2013) auch Vereinbarungen zur Weiterentwicklung unserer 
Tarifvertragsregelungen. Es geht um eine umfassende Reform 
unserer Tarifverträge.
Die Tarifverhandlungen über eine neue zukunftssichere Entgelt-
strukturreform, sowie die Tarifverhandlungen zu mehr guter 
und gesunder Arbeit im Rahmen des Tarif-Demografieprojektes 
„ZusammenWachsen – ArbeitGestalten“ sind dazu wichtige 
Schritte. Diese Verhandlungen sollen außerhalb der üblichen 
Lohn- und Gehalts- bzw. Manteltarifverhandlungen stattfinden.
Ziele einer neuen Entgeltstruktur sind, dass die bisherigen 
Gehalts- und Lohnregelungen zu einem Entgelttarifvertrag 
vereinheitlicht werden und diskriminierungsfreie Regelungen 
im Sinne des Allgemeinen 
Gleichstellungsgesetzes um-
gesetzt werden. Ausbildung 
und Verantwortung müssen 
bei der Gestaltung einer neu-
en Entgeltstruktur, sowie bei 
der Bewertung der aktuellen 
Tätigkeiten Berücksichtigung 
finden. Es soll eine bundes-
weite Vereinheitlichung der 
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Entgeltstruktur geben, wobei die Tarifsätze weiterhin in den 
regionalen Tarifbezirken verhandelt werden. 
Bis zum Ende des Tarif-Demografieprojektes „ZusammenWach-
sen – ArbeitGestalten“ (1. Quartal 2016) soll eine erste Tarif-
vereinbarung zu diesem Thema abgeschlossen sein – so das 
erklärte Ziel der Tarifvertragsparteien.
Es wurde auch vereinbart, dass die Tarifverhandlungen zur Ent-
geltstruktur sowie zu Demografie in Schwerpunktlandesbezir-
ken stattfinden. Die Entgeltstruktur wird in den vier Landes-
bezirken Baden-Württemberg, Hamburg, Hessen und Sachsen/
Sachsen-Anhalt/Thüringen/Berlin-Brandenburg verhandelt. 
Federführend für die Verhandlungen zu Demografie sind die 
zwei Landesbezirke Nordrhein-Westfalen und Bayern. Um die 
Tarifverhandlungen zum Thema „Demografie“ inhaltlich vor-
zubereiten wird das Thema durch Fachhearings begleitet. Ein-
geladen hierzu sind die Mitglieder der Tarifkommissionen im 
Einzel- und Versandhandel sowohl der Arbeitnehmer- als auch 
der Arbeitgeberseite. Im Rahmen dieser Fachhearings werden 
die Themen gemeinsam mit Experten und Expertinnen aus ver-
schiedenen Perspektiven beleuchtet. Die Veranstaltungen wer-
den durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales unter 
dem Dach der Initiative Neue Qualität der Arbeit gefördert.

So fand das erste Fachhearing am 27. März 2015 zum The-
ma „Gesundheitsförderliche und alternsgerechte Führung“ 
und „Demografieanalyse“ statt. Weitere Fachhearings zu den 
Themen Gesundheitsmanagement und gesunde Arbeit sowie 
zum Thema Arbeitszeit sind für das 2. Halbjahr 2015 geplant. 
Zu den Ergebnissen aus den Fachhearings gibt es im Anschluss 
einen Newsletter. Für den 29. Oktober 2015 haben wir mit den 
Arbeitgebern einen Verhandlungstermin zu Demografie mit 
dem Thema „Gesundheitsmanagement und gesunde Arbeit“ in 
NRW vereinbart.

Der Einzelhandel ist geprägt von einem harten Verdrängungs-
wettbewerb. Deshalb ist es besonders wichtig, dass Tarifverträ-
ge Standards für existenzsichernde Einkommen absichern und 
Arbeitsbedingungen, die die Gesundheit erhalten und fördern. 
Es gilt unsere Vorstellungen zu diesen Themen weiter zu ent-
wickeln um für die Branche zukunftsfähige Tarifverträge abzu-
schliessen. Alle Mitglieder und Betriebsräte sind eingeladen, 
sich an der Diskussion zu beteiligen.

*Stand 10.04.2013

Über 2,5 Millionen Unterschriften für „Stop TTIP“ in 
Deutschland erreicht

Deutschland liegt weit vorne, was die Zahl der Unterschriften 
betrifft, doch auch international wächst der Widerstand gegen 
die Handelsverträge. Insgesamt haben über 2,5 Millionen Men-
schen für die Forderungen der selbstorganisierten Bürgeriniti-
ative unterschrieben. In zwölf EU-Mitgliedsstaaten konnte die 
Mindestzahl an Unterschriften bereits übersprungen werden. 
Mit dem Freihandelsabkommen droht eine neue Dimension der 
Privatisierung öffentlicher Güter und Dienstleistungen. Die Kon-
zerne wollen Handels- und Investitionshemmnisse beseitigen 
und gefährden so unsere Arbeitsrechte und Schutzstandards. 
Insbesondere in der Kritik sind die internationalen Schiedsge-
richte, die außerhalb nationaler Gerichte u.a. Schadensersatz-
klagen für US-Konzerne ermöglichen, wenn ihnen vermeintliche 
Gewinne aufgrund von strengeren Umwelt- oder Verbraucher-
schutzauflagen in Europa entgangen sind.
Die EU-Kommission verweigerte im Herbst 2014 die Zulas-
sung der Europäischen Bürgerinitiative (EBI) „Stop TTIP“. Das 
inzwischen über 500 Organisationen aus 26 Mitgliedsstaaten 
umfassende „Stop TTIP“-Bündnis hatte sich daraufhin ent-
schieden, vor dem Europäischen Gerichtshof gegen diese Kom-
missionsentscheidung zu klagen und die EBI währenddessen 
selbstorganisiert durchzuführen. Die wachsende Zahl der Un-
terschriften und TTIP-Gegner unterstreicht die Sorge der Men-
schen in Europa.
Bis zum heutigen Tage sind schon über 2,5 Millionen Unter-
schriften gesammelt worden. Jetzt gilt es bis 6. Oktober 2015 
die 3 Millionen Grenze zu knacken. Weitere Informationen un-
ter https://stop-ttip.org/de

Kritik an TTIP: Ab- 
kommen bedroht Ar- 
beits-, Gesundheits-, 
Umwelt- und Ver- 
braucherschutz so-
wie Kultursektor



Unsere Tarifverträge Einzelhandel NRW 2015 - 2017 – Eine Übersicht in Auszügen –
Gehaltstarifvertrag

Gehalt ab
01.08.2015
(+ 2,5 %)

Gehalt ab 
01.05.2016

(+ 2 %)
Angestellte ohne abgeschlossene Ausbildung
im 1. Jahr der Tätigkeit
im 2. Jahr der Tätigkeit
im 3. Jahr der Tätigkeit
Mit Beginn des 4. Tätigkeitsjahres erfolgt eine Einstufung in das 3. Berufsjahr der Gehaltsgruppe I

€ A 1.524,00
€ A 1.612,00
€ A 1.703,00

€ A 1.554,00
€ A 1.644,00
€ A 1.737,00

Gehaltsgruppe I
Angestellte mit einfacher kaufmännischer Tätigkeit
1. Berufsjahr
2. Berufsjahr
3. Berufsjahr
4. Berufsjahr
5. Berufsjahr
ab dem 6. Berufsjahr

€ 

  A 1.657,00
€ A 1.705,00
€ A 1.902,00
€ A 1.948,00
€ A 2.137,00
€ A 2.423,00

€ 

  A 1.690,00
€ A 1.739,00
€ A 1.940,00
€ A 1.987,00
€ A 2.180,00
€ A 2.471,00

Gehaltsgruppe II 
Angestellte mit einer Tätigkeit, die erweiterte Fachkenntnisse und eine größere Verantwortung 
erfordert
1. und 2. Tätigkeitsjahr
3. bis 5. Tätigkeitsjahr
nach dem 5. Tätigkeitsjahr 

€ A 2.153,00
€ A 2.429,00
€ A 2.846,00

€ A 2.196,00
€ A 2.478,00
€ A 2.903,00

Gehaltsgruppe III 
Angestellte mit selbstständiger Tätigkeit im Rahmen allgemeiner Anweisung und 
entsprechender Verantwortung für ihren Tätigkeitsbereich, und zwar in Arbeitsbereichen
Gehaltsstaffel a)
ohne oder mit in der Regel bis zu 4 unterstellten fest angestellten Vollbeschäftigten einschließlich der 
Auszubildenden
im 1. bis 3. Tätigkeitsjahr
im 4 und 5. Tätigkeitsjahr
nach dem 5. Tätigkeitsjahr
Gehaltsstaffel b)
mit in der Regel mehr als 4 bis 8 unterstellten fest angestellten Vollbeschäftigten einschließlich der 
Auszubildenden sowie Kassierer der Hauptkasse in Einzelbetrieben und in Filialen (Zweigniederlassungen)
im 1. bis 3. Tätigkeitsjahr
im 4 und 5. Tätigkeitsjahr
nach dem 5. Tätigkeitsjahr
Gehaltsstaffel c)
mit in der Regel mehr als 8 unterstellten fest angestellten Vollbeschäftigten einschließlich der 
Auszubildenden
im 1. bis 3. Tätigkeitsjahr
im 4 und 5. Tätigkeitsjahr
nach dem 5. Tätigkeitsjahr

€ A 2.507,00
€ A 2.680,00
€ A 2.961,00

€ A 2.680,00
€ A 2.961,00
€ A 3.261,00

€ A 2.961,00
€ A 3.261,00
€ A 3.564,00

€ A 2.557,00
€ A 2.734,00
€ A 3.020,00

€ A 2.734,00
€ A 3.020,00
€ A 3.326,00

€ A 3.020,00
€ A 3.326,00
€ A 3.635,00

Gehaltsgruppe IV 
Angestellte in leitender Stellung mit Anweisungsbefugnissen und mit entsprechender 
Verantwortung für ihren Tätigkeitsbereich, und zwar in Arbeitsbereichen
Gehaltsstaffel a)
ohne oder mit in der Regel bis zu 4 unterstellten fest angestellten Vollbeschäftigten einschl. der 
Auszubildenden
im 1. bis 3. Tätigkeitsjahr
im 4 und 5. Tätigkeitsjahr
nach dem 5. Tätigkeitsjahr
Gehaltsstaffel b)
mit in der Regel mehr als 4 bis zu 8 unterstellten fest angestellten Vollbeschäftigten einschließlich der 
Auszubildenden
im 1. bis 3. Tätigkeitsjahr
im 4 und 5. Tätigkeitsjahr
nach dem 5. Tätigkeitsjahr
Gehaltsstaffel c)
mit in der Regel mehr als 8 unterstellten fest angestellten Vollbeschäftigten einschließlich der 
Auszubildenden sowie hauptamtliche Personalausbildungsleiter
im 1. bis 3. Tätigkeitsjahr
im 4 und 5. Tätigkeitsjahr
nach dem 5. Tätigkeitsjahr

 A 2.971,00
€ A 3.202,00
€ A 3.343,00

€ A 3.202,00
€ A 3.343,00
€ A 3.806,00

€ A 3.343,00
€ A 3.806,00
€ A 4.620,00

 A 3.030,00
€ A 3.266,00
€ A 3.410,00

€ A 3.266,00
€ A 3.410,00
€ A 3.882,00

€ A 3.410,00
€ A 3.882,00
€ A 4.712,00



Unsere Tarifverträge Einzelhandel NRW 2015 - 2017 – Eine Übersicht in Auszügen –
Lohntarifvertrag 

Lohn ab
01.08.2015

(+2,5 %)

Lohn ab
01.05.2016

(+ 2 %)

Lohngruppe II
Arbeitskräfte für Tätigkeiten, die ohne handwerkliche Vor- oder Ausbildung ausgeführt werden, die aber

Staffel a)
gewisse Fähigkeiten erfordern
Staffel b)
in der Regel körperlich schweres Arbeiten erfordern
Staffel c)
besondere Geschicklichkeit, Übung oder Erfahrung erfordern

Lohngruppe III
Arbeitskräfte, die ihre Abschlussprüfung bestanden haben und in ihrem erlernten Beruf beschäftigt sind, 
sowie in diesen Berufen angelernte Kräfte mit mindestens fünfjähriger Tätigkeit.
Staffel a)
Staffel b)
Staffel c)
Staffel d) 
Handwerker, soweit sie nicht von den Lohnstaffeln a) bis c) erfasst sind erhalten 
im 1. Tätigkeitsjahr
ab 2. Tätigkeitsjahr

Lohngruppe V

 

 A 1.934,00

€ A 2.159,00

€ A 2.352,00

€ A 2.159,00
€ A 2.352,00
€ A 2.792,00

€ A 2.590,00
€ A 2.792,00

€ A 2.205,00

 

 A 1.973,00

€ A 2.202,00

€ A 2.399,00

€ A 2.202,00
€ A 2.399,00
€ A 2.848,00

€ A 2.642,00
€ A 2.848,00

€ A 2.249,00

Ausbildungsvergütung

1. Ausbildungsjahr
2. Ausbildungsjahr
3. Ausbildungsjahr
4. Ausbildungsjahr

 ab 01.09.2015

 A    750,00
 A    830,00
 A    950,00
 A    990,00

ab 01.09.2016

 A    765,00
 A    850,00
 A    970,00
 A 1.010,00

Übrigens: Auch geringfügig Beschäftigte fallen unter den Geltungsbereich unserer Tarifverträge und haben 
Anspruch auf anteilige Leistungen.



Pünktlich zum 50. Jubiläum wurde den Beschäftigten von real,- 
am 17. Juni 2015 ein Geschenk der besonderen Art gemacht. 
Die am 17. Juni angekündigte blitzartige Tarifflucht der real,- 
SB-Warenhaus GmbH in eine Mitgliedschaft ohne Tarifbindung 
im Arbeitgeberverband läuft auf eine spürbare Senkung der 
Personalkosten hinaus. Das ist kein „Big Bang“, wie er bei 
real,- gerade in Mode ist, sondern ein „Mega Big Bang“ mit 
negativen Vorzeichen für die Beschäftigten. Der 17. Juni könnte 
für die real-Beschäftigten zukünftig ein Trauertag werden, da 
die Geschäftsführung von real,- die gesicherten Tarifansprüche 
auf die Regelungen der Flächentarifverträge des Einzelhandels 
mit der Planierraupe zur Seite geschoben hat.

Das Management der real,- SB-Warenhaus GmbH strebt kurz-
fristig einen Haustarifvertrag mit ver.di an. Dazu hat sie eine 
plakative PR-Kampagne in allen real,- Märkten und den Ver-
waltungen gestartet. Bisher hat sich die real,- SB-Warenhaus 
GmbH allerdings völlig bedeckt gehalten und sich nicht dazu 
geäußert was sie unter einem modernen und zukunftsorien-
tierten Haustarifvertrag versteht. Zu den damit verbundenen 
Auswirkungen auf die Arbeitsbedingungen und Einkommen 
der rund 37.000 Beschäftigten schweigt sie.
Die betriebs- und medienöffentlichen Publikationen legen al-
lerdings die Vermutung nahe, dass die real,- SB-Warenhaus 
GmbH den Tarifwechsel mit dem Ziel von Verhandlungen zu 
einem Haustarifvertrag mit ver.di deshalb vorgenommen hat, 
um vorrangig die Absenkung der Einkommen insbesondere der 
Kassenbeschäftigten zu erreichen. Anders kann man die Aus-
sage des Vorstandsvorsitzenden Olaf Koch „Wir haben derzeit 
erhebliche Wettbewerbsnachteile bei den Personalkosten“ am 
18.06.2015 in der Wirtschaftswoche nicht interpretieren.
Die Beschäftigten sollen zum Verzicht gedrängt werden, damit 
sich die Modernisierung weiterer Filialen finanzieren lässt, ohne 
z.B. den Veräußerungsgewinn in Sachen Kaufhof anzutasten.
Die Tariferhöhungen aus den Tarifabschlüssen aus diesem Jahr 
werden an die Beschäftigten nicht weitergegeben. Abgesehen 
davon hat real,- eine Verschlechterung der Löhne und Gehälter 
bei allen Neueinstellungen angekündigt. Das hat zwangsläufig 
auch negative Folgen für die jetzigen Stammbeschäftigten da 

Tarifflucht bei real,- und seine Folgen
es bei der Bezahlung zu einer Zwei-Klassen-Gesellschaft in den 
real,- Belegschaften kommt. Der Druck auf die Stammbeschäf-
tigten nimmt damit unweigerlich zu, auch wenn vollmundig 
„ein Bestandsschutz“ versprochen wird.

Bleibt es bei der Tarifflucht, so beschädigt das die Tarifbindung 
in der ganzen Branche enorm. Dieser Schritt der real,- SB-Wa-
renhaus GmbH hat Wirkung auf das Tarifgefüge im gesamten 
Einzelhandel. Es liegt der Verdacht nahe, dass hiermit die Vor-
reiterrolle zur Zerschlagung der regionalen Flächentarifverträge 
übernommen wird. Auch andere Einzelhandelsunternehmen 
werden sich genau anschauen, zu welchem Ergebnis die real-
Verhandlungen mit ver.di führen und genau überlegen, ob sie 
mit einem ähnlichen Ziel auf ver.di zukommen werden.
Durch die Einführung des gesetzlichen Mindestlohnes Anfang 
diesen Jahres dürfte sich der Wettbewerbsnachteil tarifgebun-
dener Unternehmen bei den Personalkosten im Vergleich zu 
nicht tarifgebundenen Unternehmen zwar verringert haben, 
aber nach wie vor herrscht ein großes Delta bei den Entgelten. 
Daher müssen Tarifverträge im Einzelhandel wieder für allge-
meinbindlich erklärt werden, um den ruinösen Wettbewerb 
im Einzelhandel, der auf den Rücken der Beschäftigten aus-
getragen wird, zu stoppen. Die Beschäftigten im Einzelhandel 
brauchen moderne und zukunftssichere Tarifverträge, die die 
Einkommen jetzt sichern und sie im Alter vor Armut schützen.

Tarifverträge waren in der Bundesrepublik stets ein wichtiger 
Kern der Sozialpartnerschaft zwischen Arbeitgebern und Ge-
werkschaften. Das erfolgreiche Modell der Sozialpartnerschaft 
gerät aber zunehmend unter Druck. Immer mehr Arbeitgeber 
klagen über hohe Tarifabschlüsse und steigen aus der Tarif-
bindung aus. Dabei übersehen sie aber, dass einheitliche Ta-
rifverträge Beschäftigte und Unternehmen vor einem ruinösen 
Dumpingwettbewerb um Lohn- und Gehaltskosten schützen. 
Auch das Streikrisiko wächst, wenn jedes Management selbst 
mit ver.di die Tarifverträge verhandeln will.
Wer qualifiziertes und motiviertes Personal benötigt, sollte die 
Sozialpartnerschaft und die Flächentarifverträge nicht fahrläs-
sig aufs Spiel setzen.
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Das Arbeitsgericht Hamburg hat festgestellt, dass die „DHV“ 
keine tariffähige Gewerkschaft ist. Das arbeitsgerichtliche Ver-
fahren war gemeinsam von ver.di, der IG Metall, der Gewerk-
schaft NGG sowie der Berliner Senatsverwaltung für Arbeit, 
Integration und Frauen und dem Land Nordrhein-Westfalen 
am Sitz der DHV in Hamburg eingeleitet worden (1 BV 2/14).

Damit eine Gewerkschaft tariffähig ist, muss sie frei gebildet, 
gegnerfrei, unabhängig und auf überbetrieblicher Grundlage 
organisiert sein, sowie das geltende Tarifrecht als verbind-
lich anerkennen. Des Weiteren muss eine Gewerkschaft über 
Durchsetzungskraft gegenüber dem Arbeitgeber und über 
eine leistungsfähige Organisation verfügen, um in der Lage 
zu sein, die ihr gestellten Aufgaben zu erfüllen. Nur wenn eine 
Gewerkschaft entsprechend durchsetzungskräftig ist, ist sie 
im Stande, Arbeitnehmerrechte auch gegenüber Arbeitgebern 
oder Arbeitgeberverbänden durchzusetzen.

Eine solche Durchsetzungskraft konnte das Arbeitsgericht 
Hamburg bei der DHV aber nicht erkennen. Im fachlichen Gel-
tungsbereich auf die zu vertretenen Beschäftigten weist die 
DHV nämlich nur einen Organisationsgrad von unter 0,1 % 
aus. Auch konnte das Arbeitsgericht Hamburg keinen ausrei-
chenden Organisationsgrad in einem erheblichen Teilbereich 
feststellen. Der Umstand, dass die DHV in der Vergangenheit 
Tarifverträge abgeschlossen hat, genügte dem Gericht eben-
falls nicht. Dies soll insbesondere auch vor dem Hintergrund 
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Gericht bestätigt: „DHV – Die Berufs-
gewerkschaft e.V.“ ist tarifunfähig

gelten, dass sich der Zuständigkeitsbereich der DHV in der 
Vergangenheit immer wieder verändert hat.
Die DHV war ursprünglich aus dem Deutsch-Nationalen 
Handlungsgehilfenverband hervor gegangen. Anfang der 
2000er Jahre begann die DHV ihren Aktionsradius auszu-
dehnen – von den Arbeitnehmer/-innen der kaufmännischen 
und verwaltenden Berufe auf alle Beschäftigten im Einzel- 
und Großhandel (einschließlich der Warenlogistik), im Ban-
ken- und Versicherungsbereich, in der Fleischindustrie und in 
großen Teilen des Gesundheitsbereiches. Sie tat sich hervor 
als eine der sogenannten „Gewerkschaften“, die 2003 die 
„CGZP“ (Tarifgemeinschaft Christlicher Gewerkschaften für 
Zeitarbeit und PersonalService-Agenturen) mit gründeten, die 
wiederum maßgeblich am Tarifdumping in der Leiharbeit be-
teiligt war. Das Bundesarbeitsgericht hatte der CGZP 2010 
die Tariffähigkeit aberkannt.
Bei den vom DHV abgeschlossenen Tarifverträgen handelte es 
sich häufig um Gefälligkeitstarifverträge. Ein Beispiel hierfür 
sind die vom DHV für den Bereich der „Instore und Logistik 
Services“ vereinbarten Tarifverträge, die bis zur Einführung 
des allgemeinen gesetzlichen Mindestlohnes für Regaleinräu-
merinnen und Regaleinräumer im Einzelhandel in Berlin noch 
Stundenlöhne von 6,12 Euro zuließen.

Mit diesem Urteil wird dem undurchsichtigen und intranspa-
renten Gebaren dieser Phantomgewerkschaft unter christli-
chem Deckmantel damit der Boden entzogen.
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